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hebammen

Mannerdomiéine Geburtshilfe

Die Kompetenzbeschneidungen der Frau in der Medizin
am Beispiel der Hebamme

Jahrhundertelang waren Frauen in der Heilkunde ta-
tig. Besonders der Bereich der Geburtshilfe war
unangefochtene Frauendoméne, die Arbeit der Heb-
ammen von den zeitgendssischen Arzten allgemein
anerkannt.

Das Amt der Hebamme entwickelte sich aus der
nachbarschaftlichen Hilfe im Dorf: Die Frauen halfen
einander gegenseitig bei der Geburt und aus dieser
Tradition heraus stammten die “sage-femmes”, wie
sie auch genannt wurden. Diese Frauen besassen ein
hohes Ansehen in der Dorfgemeinschaft; sie wurden
nicht nur bei Geburten beigezogen, sondern bei ver-
schiedenen korperlichen Beschwerden und Krankhei-
ten. Oft wurden sie auch um Rat gefragt bei personli-
chen Problemen.

Einschrinkung der Hebammen

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts begann die Kirche
damit, die Kompetenzen der Hebammen zunehmend
einzugrenzen; manche ihrer Techniken wurden als
Ketzerei bezeichnet und verboten. Einige Hebammen
wurden sogar als Hexen verfolgt.

Bald darauf wurden die Hebammen zusétzlich einge-
schrankt durch stadtische Medizinalordnungen, durch
welche ihnen die minnlichen Arzte iibergeordnet
wurden. Diese Arzte hatten meistens iiberhaupt keine
praktische Erfahrung in der Geburtshilfe und waren
den Hebammen fachlich keineswegs iiberlegen.

Neuerungen in der Geburtshilfe

Im Laufe des 18. Jahrhunderts wandten sich die Arzte
vermehrt der Geburtshilfe zu. Zu Beginn hatten sie
einen harten Stand: Man warf ihnen vor, sie verletzten
das weibliche Schamgefiihl und konnten sich nicht in
die Schmerzen einer Gebirenden einfiihlen. Die Arz-
te versuchten sich zu legitimieren, indem sie neue
Techniken entwickelten. Sie waren der Ansicht, dass
Frauen bei der Geburt Hilfe benétigten. Solange die
Geburtshilfe in den Hénden von Frauen gewesen sei,
habe diese keinerlei Entwicklung durchgemacht. Erst
seit die Ménner sich der Sache angenommen hitten,
konne man Fortschritte erkennen.

Die wichtigsten Neuerungen waren die Einfiihrung
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der Geburtszange durch den Englédnder Chamberlain
(18.Jh.) und die Anwendung von Chloroform bei
Geburten durch Simpson (Mitte 19. Jh.). Die Zange
war urspriinglich nur fiir schwierige Geburten ge-
dacht. Viele Arzte aber verwendeten die Zange auch
bei komplikationsfreien Geburten, was nicht nur un-
notig war, sondern oft zu Schaden der Mutter und des
Kindes fiihrte. Haufig kam es zu Infektionen, die das
sogenannte “Kindbettfieber” verursachten, welches
oft todlich endete.

Trotz dieser Gefahren wurde von den Hebammen
verlangt, dass sie bei jeder “nicht normalen Geburt”
nach einem ménnlichen Geburtshelfer riefen. Ihnen
selbst war es untersagt, die Zange und dhnliche In—
strumente anzuwenden. Man begriindete dieses Ver-
bot mit der Konstitution der Frau: sie sei korperlich zu
schwach, um die Zange zu beniitzen.

Als im 19. Jahrhundert die Anésthesie in der Ge—
burtshilfe eingefiihrt wurde, untersagte man den Heb-
ammen, Chloroform anzuwenden.

Trotz der Gefahren der Zange galt die neue Technik
als fortschrittlich. Fiir die Frauen der oberen Schich-
ten wurde es zum Statussymbol, einen ménnlichen
Geburtshelfer zu haben. Das Argument, die Ménner
verletzten das Schamgefiihl der Frauen, trat im Laufe
des 19. Jahrhunderts zunehmend in den Hintergrund.
1846 erkannte Semmelweis die Ursache fiir das Kind-
bettfieber und verlangte antiseptische Massnahmen
von den Arzten. Es war namlich oft der Fall in den
Spitélern, dass ein Arzt zuerst eine Leiche sezierte
und gleich darauf eine Schwangere innerlich unter-
suchte, ohne sich dazwischen die Hinde zu waschen.
Seine Entdeckung wurde jedoch lange Zeit ignoriert,
obwohl in der Abteilung der Wiener Gebirklinik von
Semmelweis die Sterbeziffer der Gebarenden dank
dieser antiseptischen Massnahmen deutlich zuriick-
ging. Erst 1879 konnte seine Entdeckung bewiesen
werden.

Professionalisierung der Medizin
Die Geburtshilfe, die in die allgemeine Medizin ein-
gegliedert wurde, richtete sich zunehmend nach natur-
wissenschaftlichen Methoden. Die iiberlieferten Heil-
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methoden der Hebammen wurden mit Aberglaube
gleichgesetzt. Die Medizin durchlief eine wachsende
Professionalisierung. Den Rahmen zu dieser Pro-
fessionalisierung spannte die Universitit, zu welcher
keine Frauen zugelassen wurden. Zudem konnte eine
“echte” Frau bei dem damaligen Frauenbild, das der
Frau Eigenschaften wie Emotionalitét, Anpassungs-
fahigkeit, korperliche und psychische Schwiche usw.
zuschrieb, dem neuen Bild vom “idealen Arzt” un-
moglichentsprechen: Ein Arzt sollte sich durch Niich-
ternheit, Durchsetzungsvermogen und Dominanz
auszeichnen. Von den Frauen wurde erwartet, dass sie
sich im pflegerischen Bereich betitigten.

Die Hebammen gerieten in direkte Abhédngigkeit von
den Arzten. Sie erhielten ihr Wissen nicht mehr durch
miindliche Weitergabe von einer erfahrenen Hebam-
me, sondern in Schulen, die von Arzten geleitet wur-
den. Dieses Wissen (besonders das anatomische Wis-
sen) konnten sie nicht selbst erarbeiten, was dazu
fiihrte, dass ihr Wissen ihnen “fremd” blieb. Diese
“Entfremdung” des Wissens und die Begrenzung der
Ausbildung auf “normale” Geburtsverldufe fiihrten
dazu, dass die Hebammen nun tatséchlich schlechter
qualifiziert waren als die ménnlichen Arzte, wie diese
schon vorher behauptet hatten. Dazu kam, dass die
Arzte die Hebammen systematisch diffamierten, um
ihr eigenes Ansehen, das damals noch nicht so hoch
war wie heute, anzuheben. Die Hebammen seien
unwissend, schmuddelig, unordentlich und nachlas-
sig in den Antisepsismassnahmen.

Es stellt sich die Frage, wie berechtigt denn diese
Vorwiirfe der Geburtshelfer an die Hebammen
waren. Das grosste Problem der Hebammen be-
stand darin, dass sie keine einheitliche Ausbildung
hatten und lange Zeit tiberhaupt nicht organisiert
waren. Zweifellos bestanden grosse Unterschiede
in bezug auf die Qualifikation der Hebammen, vor
allem auch zwischen Stadt und Land.

Disziplinierung der Hebammen
Anhand von Hebammenordnungen aus verschiede-
nen Kantonen der Schweiz ldsst sich zeigen, dass die
Vorschriften fiir die Hebammen immer ausfiihrlicher
und die Kompetenzen je linger desto eingeschrénkter
wurden. Detailliert wurde angegeben, in welchen
Fillen die Hebamme einen Arzt beiziehen musste.
Die Ordnungen enthielten zudem eine sorgfiltige
Auflistung mit Anweisungen zur Desinfektion. Die
Kompetenzen der Hebammen wurden klar von denje-
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nigen des Arztes abgegrenzt. Es war ihr insbesondere
strengstens verboten, Arzneien zu verabreichen und
Operationen vorzunehmen.

Man begriindete diese strengen Vorschriften damit,
dass die Hebammen zu dumm seien und ihr weib—
licher nachgiebiger Charakter nicht geeignet, umselb-
standig handeln zu konnen. Man kénne sie nicht
belehren und miisse sie daher viel mehr disziplinie-
ren.

Viele Arzte jammerten iiber den Umstand, dass die
meisten Hebammenschiilerinnen aus den unteren, un-
gebildeten Schichten kdmen. Gleichzeitig hatten die
Arzte kein Interesse an gut gebildeten, intelligenten
Frauen, da von diesen die Gefahr einer Art “Arztinnen
zweiter Klasse” drohte — eine unerwiinschte Konkur-
renz fiir die ménnlichen Geburtshelfer. Dies zeigt sich
eindeutig in einer Rede von Peter Miiller, der Heb-
ammenlehrer und Leiter der Gebérklinik in Bern war.
Die Rede ist im “Correspondenzblatt fiir Schweizer
Arzte” von 1885 zusammenfassend abgedruckt
(5.546): “In praxi wiirden bei derartigen hoheren
Hebammen Collisionen mit den Arzten nicht ausblei-
ben. Der Arzt, wenn iiberhaupt zugezogen, wiirde am
Kreissbette eine inferiore und deshalb hochst unwiir-
dige Stellung einnehmen. Der érztliche Stand hat
keinen Grund, solchen Vorschligen Vorschub zu
leisten.” Die Hebammen sollten nur soweit ausgebil-
det werden, dass sie normale Geburten leiten und
pathologische erkennen konnten — dazu geniige “ein
untergeordnetes, wenn auch gut geschultes Perso-
nal”.

Frauen aufgrund ihres Geschlechts
benachteiligt
Die Hebammen, die einst den Bereich der Geburts—
hilfe dominiert hatten, wurden im Laufe des 19.
Jahrhunderts zu untergeordnetem Hilfspersonal der
ménnlichen Arzte degradiert. Aufgrund ihres Ge-
schlechts blieb ihnen der Zugang zu den Universiti-
ten verwehrt; das Frauenbild des 19. Jahrhunderts
dringte die Frauen in eine passive Rolle; die Anwen-
dung von Instrumenten wurde ihnen versagt wegen
ihrer korperlich “schwachen” Konstitution, leitende
Rollen in der Medizin wurden ihnen aufgrund ihres
“labilen, gefiihlsgeleiteten Charakters” nicht zuge-
traut. Als Frauen konnten sie aufgrund ihrer unterge-
ordneten gesellschaftlichen Stellung politisch keinen
Einfluss nehmen — im Unterschied zu ihren ménnli-
chen Konkurrenten. Es gelang ihnen erst gegen Ende
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des 19. Jahrhunderts, einen eigenen Verein zu griin-
den; viele Jahre nach der Professionalisierung der
Geburtshelfer. Zu spét, um die Vorrangstellung —
oder zumindest Gleichstellung — im Bereich der
Geburtshilfe halten zu konnen.

Eva Oswald
Ausgewihlte Literatur:
Bohner, Brigitte Yvonne. Zur Ausbildung und

Tatigkeit der Ziircher Hebammen im 19. Jahrhundert.
Ziirich 1989.

Meyer, Katharina. Zur Geschichte des Hebammen-
wesens im Kanton Bern. Bern 1985.

Scherzer, Ricarda. Hebammen, Weise Frauen oder
Technikerinnen? Zum Wandel eines Berufsbildes.
Frankfurt am Main 1988.

Macht das
Studium
ganz schon
leichter.

17



	Männerdomäne Geburtshilfe : die Kompetenzbeschneidungen der Frau in der Medizin am Beispiel der Hebamme

